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Beitrittserklärung 
 
Ich/Wir erkläre/n hiermit meinen/unseren Beitritt zum Förderverein der Peter-Härtling-Schule e.V.  

Name, Vorname / 
Firma: 

 
Geburtsdatum: 

 
Straße: 

 
eMail: 

 
PLZ Ort: 

 
Telefon: 

 
Bei Personengemeinschaften weitere Mitglieder, bei juristischen Personen vertretungsberechtigte 
natürliche Person(en): 

 
Name, Vorname: 

 
Geburtsdatum: 

 
Straße: 

 
eMail: 

 
PLZ Ort: 

 
Telefon: 

 

 
Name, Vorname: 

 
Geburtsdatum: 

 
Straße: 

 
eMail: 

 
PLZ Ort: 

 
Telefon: 

 
 
Name, Vorname: 

 
Geburtsdatum: 

 
Straße: 

 
eMail: 

 
PLZ Ort: 

 
Telefon: 

 
 
Ich/Wir setze/n meinen/unseren Beitrag in Übereinstimmung mit der Beitragsordnung auf______€ fest.  
Ich/wir erkenne/n die Satzung des Fördervereines der Peter-Härtling-Schule e.V. für mich/uns als 
verbindlich an.  
Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass alle hier gemachten Angaben elektronisch ausschließlich 
für Zwecke des Vereins verarbeitet und gespeichert werden. Die angegebene/n eMailadresse/n 
soll/en in den Mitgliederverteiler aufgenommen werden.  
 
 
Ort, Datum     Unterschrift:      
 
Unterschrift/en weiterer Mitglieder/Vertreter:  
 
Name, Vorname:     Unterschrift     
 
Name, Vorname     Unterschrift:     
 
Name, Vorname:      Unterschrift:     
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SEPA –Lastschrift-Mandat  Mandatsreferenz _______________________  
      (= Mitgliedsnummer, wird vom Verein vergeben)  
 
Gläubiger ID: DE 56ZZZ00001595581  
IBAN: DE34 5155 0035 0002 0911 30  
BIC: HELADEF1WET  
 
Ich ermächtige den Förderverein der Peter-Härtling-Schule e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein der Peter-
Härtling-Schule e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.  
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung  
 
 
 

IBAN: 
 
 

Bank: 

 
Kontoinhaber:  
 
Name:              
 
 
Anschrift:             
 
 
Ort, Datum:     Unterschrift:       
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Auszug aus der Satzung vom 13.2.2015  

§2 Zweck des Vereins  
1. Der Förderverein der Peter-Härtling-Schule verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige und mildtä ̈tige Zwecke. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht 
durch:  

a. Förderung der Schulgemeinschaft durch Pflege des Kontaktes und der aktiven 
Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrerschaft, Freunden und Förderern sowie dem 
Träger der Schule  

b. Aufklärung der Öffentlichkeit über allgemeine und spezifische pädagogische 
Angebote der  

a. Schule.  
c. Unterstützung der Schule bei der Erfüllung ihrer pädagogischen Aufgaben. Hierzu 

gehören insbesondere:  
i. materielle und ideelle Hilfen zur Unterstützung der pädagogischen Arbeit der 

Schule,  
ii. materielle Hilfen für sozial benachteiligte Schüerinnen und Schüler  
iii. materielle Hilfen für die Ausstattung der Schule.  

2. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  
3. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keinerlei Zuwendung aus Mitteln des 
Vereins.  

4. Die Mittel zum Erreichen dieser Zwecke werden durch Mitgliedsbeiträge, Spenden- und 
sonstige Einnahmen aufgebracht.  

5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

§3 Mitgliedschaft  
1. Mitglied können werden:  

a. Natürliche Personen  
b. Personengemeinschaften 
c. juristische Personen  

 
[...]  
§11 Ausschluss von Scientology und deren Gruppierungen  
1. Jedes Mitglied des Fördervereines der Peter-Härtling-Schule e.V. verpflichtet sich mit dem Eintritt in 
den Förderverein der Peter-Härtling-Schule e.V. der Schutzerklärung gegen Scientology, deren Grup- 
pierungen und dem Gedankengut des L. Ron Hubbard zuzustimmen.  
§12 Definitionen  
[...] 
4. Personengemeinschaft  

• Personen die sich dauerhaft zum Zwecke der Kindererziehung zusammengeschlossen haben 
sowie deren Kinder. 	

• Kinder sind bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres beitragsfreie Mitglieder ohne eigenes 
Stimmrecht. 	
	

Auszug aus der Beitragsordnung vom 15.1.2015 	
Es werden folgende Mindestbeiträge erhoben:  
 

a. Natürliche Personen:   20€/Jahr  
b. Personengemeinschaften:  30€/Jahr  
c. juristische Personen:  50€/Jahr  

 


